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Neue EU-Verpackungs-
verordnung (PPWR)

Neue Pflichten, Risiken und Chancen und wie 
wir Ihr Unternehmen hier unterstützen können

Mit der neuen EU-Verpackungsverordnung (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR) gelten 
europaweit grundsätzlich ab dem 12. August 2026 verschärfte Anforderungen beim Umgang mit Verpackungen.

Wer ist betroffen? Erzeuger, Lieferanten, Importeure, Vertreiber, Bevollmächtigte, Endvertreiber und Fulfillment-
Dienstleister.

Welche Arten von Verpackungen sind betroffen? Die neue Verordnung gilt für alle Verpackungen, unabhängig von 
dem verwendeten Material, und für alle Verpackungsabfälle, unabhängig davon, ob diese Verpackungen in der Industrie, 
in sonstigen Herstellungs-, Einzelhandels- oder Vertriebsunternehmen, in der Verwaltung, im Dienstleistungsbereich 
oder in Haushalten verwendet werden oder Verpackungsabfälle dort anfallen.

• Verpackungen dürfen künftig nur dann in Verkehr • an wiederverwendbare Verpackungen.
gebracht werden, wenn sie der EU-Verpackungs- • Darüber hinaus gelten bestimmte Etikettierungs-, 
verordnung entsprechen. Kennzeichnungs- und Informationsanforder-

• Verpackungen müssen bestimmten Nachhaltig- ungen.
keitsanforderungen entsprechen. • Des Weiteren enthält die neue Verordnung 

• Hier gelten bspw. Anforderungen für Stoffe in allgemeine Pflichten bezogen auf die jeweiligen 
Verpackungen, Betroffenen (bspw. Pflichten der Erzeuger) sowie

• an die Recyclingfähigkeit von Verpackungen, • Pflichten der Wirtschaftsakteure zur Verringerung 
• an den Mindestrezyklatanteil in Kunststoff- von Verpackungen und Verpackungsabfällen.

verpackungen, • Bei Verstößen gegen die Pflichten drohen 
• an biobasierte Rohstoffe in Kunststoff- empfindliche Rechtsfolgen, insbesondere die 

verpackungen, Verhängung erheblicher Bußgelder sowie die 
Untersagung des Inverkehrbringens von • an kompostierbare Verpackungen, 
Verpackungen sowie mit Ware/Produkten befüllten • zur Minimierung von Verpackungen, Verpackungen.

Auszug der neuen Pflichten und Risiken für Unternehmen

• Safety Check zum Ist-/Soll-Vergleich der Umsetzung • Gestaltung der Supply Chain Transformation 
der PPWR und Circular Packaging Lösungen entlang der 

• Durchführung einer strukturierten Status-quo- Wertschöpfungskette
Analyse und Betroffenheitsanalyse und Identifikation • Aufbau von Datenmodellen und Traceability-
von Handlungsbedarfen Strukturen sowie Integration in bestehende 

• Konzeption einer integrierten Strategie unter IT-Systeme
Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Kosten- und • Bewertung von steuerlichen und finanziellen 
Wertehebeln und Margeneffekten Auswirkungen sowie Sicherstellung von 

• Ableitung einer Umsetzungsroadmap zur Compliance, Reportingfähigkeit und Audit Readiness 
Sicherstellung der PPWR-Compliance, inklusive inklusive Verpackungsprüfungen
Priorisierung zentraler Handlungsfelder • End-to-end-Implementierungsbegleitung, 

• Rechtliche Bewertung der Vermarktungsströme inklusive Kommunikation, Vertragsanpassung und 
sowie Ableitung regulatorischer Anforderungen und IT-Umsetzung
Governance-Strukturen 

Auszug unserer Beratungsleistungen
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Die Navigation des EU Green Deals mit seinen über 190 Rechtsvorschriften ist eine 
Herausforderung für Unternehmen – bietet jedoch die Möglichkeit, Risiken zu minimieren, 
Chancen zu nutzen und die Resilienz zu stärken. 

Füllen Sie den Fragebogen aus, um zu erfassen, welche Rechtsvorschriften zum 
EU Green Deal für Ihr Unternehmen relevant sein könnten. 
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